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Regeste
Anwaltshaftung; Ausstand, | Vertragsrecht
Erwägungen
E. 1.1
Am 22. Juni 2021 reichte A.________ (Kläger, Beschwerdeführer) beim Bezirksgericht Zürich eine (Teil-) Klage gegen die B.________ AG (Beklagte) gestützt auf Anwaltshaftung ein (im Folgenden: Haftpflichtprozess). Er verlangte Schadenersatz in Höhe von insgesamt Fr. 312'735.45 nebst Zins, unter Vorbehalt der Nachklage. Ausserdem stellte er ein Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege samt gerichtlicher Bestellung eines Rechtsbeistands.
E. 1.2
Mit Beschluss vom 21. Februar 2022 wies das Bezirksgericht das Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege ab, zufolge Aussichtslosigkeit seiner Begehren im Haftpflichtprozess. Ausserdem setzte das Bezirksgericht Frist an, um den Kostenvorschuss zu leisten und zum Antrag der Beklagten auf Leistung einer Sicherheit für die Prozessentschädigung Stellung zu nehmen. Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Obergericht des Kantons Zürich mit Beschluss und Urteil vom 17. Juni 2022 ab. Der Beschwerdeführer focht diesen Entscheid beim Bundesgericht an (Verfahren 4A_329/2022).
E. 1.3
Mit Eingabe vom 8. März 2022 stellte der Kläger im Haftpflichtprozess ein Ausstandsgesuch gegen jene Gerichtspersonen des Bezirksgerichts, welche am Beschluss vom 21. Februar 2022 betreffend die unentgeltliche Rechtspflege mitgewirkt hatten. Indem diese Gerichtspersonen - so begründete der Kläger sein Gesuch - die Aussichtslosigkeit seiner Begehren bejaht hätten, seien sie in unzulässiger Weise vorbefasst und scheine der Ausgang des Haftpflichtprozesses nicht mehr offen. Mit Beschluss vom 5. Mai 2022 wies das Bezirksgericht (in anderer Besetzung) das Ausstandsgesuch ab. (Auch) diesen Beschluss vom 5. Mai 2022 focht der Kläger mit Beschwerde beim Obergericht des Kantons Zürich an. Dieses trat auf die Beschwerde mit Beschluss vom 17. Juni 2022 mangels hinreichender Beschwerdebegründung nicht ein. Mit Eingabe vom 29. Juli 2022 hat der Beschwerdeführer erklärt, diesen Beschluss mit Beschwerde beim Bundesgericht anzufechten, die Erteilung der aufschiebenden Wirkung beantragt sowie (auch) für das bundesgerichtliche Verfahren um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege (inkl. Rechtsverbeiständung) ersucht. Es wurden keine Vernehmlassungen eingeholt.
E. 2
Der Beschwerdeführer hält die Vereinigung mit dem Verfahren 4A_329/2022 für "angezeigt". In jenem Beschwerdeverfahren geht es um die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege, wohingegen der vorliegend angefochtene Beschluss ein Ausstandsbegehren zum Gegenstand hat. Eine Vereinigung der Verfahren rechtfertigt sich nicht, da zwei unterschiedliche Anfechtungsobjekte vorliegen.
E. 3
Anfechtungsobjekt bildet ein Beschluss, in dem das Obergericht auf eine Beschwerde gegen die erstinstanzliche Abweisung eines Ausstandsbegehrens (Beschluss vom 5. Mai 2022) nicht eintrat. Das Verfahren vor Obergericht beschränkte sich - wie dieses deutlich hervorgehoben hat - auf das Ausstandsgesuch. Die Vorinstanz stellte dementsprechend fest, dass das Begehren um unentgeltliche Rechtspflege nicht Gegenstand dieses Beschwerdeverfahrens bilde, sondern Thema des separaten Beschwerdeverfahrens gegen den bezirksgerichtlichen Beschluss vom 21. Februar 2022 sei (bundesgerichtliches Verfahren 4A_329/2022). Nichtsdestotrotz stellt der Beschwerdeführer vor Bundesgericht einzig Antrag, die unentgeltliche Rechtspflege sei (im Hauptsachenprozess und im bundesgerichtlichen Verfahren) zu bewilligen. Weder verlangt er in der Beschwerde den Ausstand von Gerichtspersonen noch äussert er sich in der Beschwerdebegründung zur Ausstandsfrage. Er befasst sich einzig mit der unentgeltlichen Rechtspflege, welche nicht Gegenstand des hier angefochtenen Beschlusses ist. Die Beschwerde ist demnach mangels sachgerechtem Begehren und mangels hinreichender Begründung offensichtlich unzulässig.
E. 4
Auf die Beschwerde ist im vereinfachten Verfahren gemäss Art. 108 Abs. 1 lit. a und b BGG nicht einzutreten. Mit dem Entscheid in der Sache wird das Begehren des Beschwerdeführers um Erteilung der aufschiebenden Wirkung gegenstandslos. Dem Gesuch des Beschwerdeführers um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das bundesgerichtliche Verfahren kann nicht entsprochen werden, da die Beschwerde aussichtslos ist (siehe Art. 64 Abs. 1 BGG ). Der Beschwerdeführer wird kostenpflichtig ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Demnach erkennt das präsidierende Mitglied:
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